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(1) Bei der Ermittlung des Gewinnes fur das hinsichtlich des zu Ubertragenden Vermoégens mit dem Spaltungsstichtag
endende Wirtschaftsjahr ist das Betriebsvermdgen mit dem Wert anzusetzen, der sich nach den steuerrechtlichen
Vorschriften Uber die Gewinnermittlung ergibt.

(2) Abweichend von Abs. 1 kann ausldandisches Vermogen @ 16 Abs. 3 Z 3) mit dem sich aus8 20des
Korperschaftsteuergesetzes 1988 ergebenden Wert angesetzt werden, wenn die Spaltung im Ausland zur
Gewinnverwirklichung ~ fihrt und mit dem in Betracht kommenden ausldndischen Staat ein
Doppelbesteuerungsabkommen besteht, das dafur die Anrechnungsmethode vorsieht, oder eine vergleichbare
innerstaatliche Malinahme zur Vermeidung der Doppelbesteuerung getroffen wurde.

(3) Das Einkommen (der Gewinn) der spaltenden Kérperschaft ist so zu ermitteln, als ob der Vermdégensibergang mit
Ablauf des Spaltungsstichtages erfolgt ware.

(4) Bei Aufspaltungen gilt Abs. 3 nicht fiur Gewinnausschittungen der spaltenden Korperschaft auf Grund von
Beschlissen nach dem Spaltungsstichtag, sowie fur

- die Einlagenrickzahlung im Sinne des§ 4 Abs. 12 des Einkommensteuergesetzes 1988 durch die spaltende
Kérperschaft und

- Einlagen im Sinne des § 8 Abs. 1 des Kdérperschaftsteuergesetzes 1988 in die spaltende Kérperschaft

in der Zeit zwischen dem Spaltungsstichtag und dem Tag des Spaltungsbeschlusses. Weiters kann§ 16 Abs. 5 Z 4
samt Schlussteil sinngemal angewendet werden.

(5) Bei Abspaltungen kann abweichend von Abs. 3 auf das zu Ubertragende Vermdgen8 16 Abs. 5 Z 4und 5 samt
Schlussteil angewendet werden.

(6) Spaltungsstichtag ist der Tag, zu dem die SchluBbilanz aufgestellt ist, die der Spaltung zugrunde gelegt ist. Die
spaltende Korperschaft hat zum Spaltungsstichtag weiters aufzustellen

- eine Ubertragungsbilanz, in der das auf die neuen oder (ibernehmenden Kérperschaften jeweils zu Gibertragende
Vermdgen mit den nach Abs. 1 und 2 steuerlich maRgebenden Buchwerten bzw. Werten und dem sich jeweils
daraus ergebenden Ubertragungskapital unter Berlicksichtigung nachtraglicher Veranderungen im Sinne der Abs. 4
und 5 darzustellen ist und

- im Falle der Abspaltung auch eine Restbilanz zur Darstellung der steuerlich mal3gebenden Buchwerte des nach der
Spaltung verbleibenden Vermdgens.

(7) Bei einer Abspaltung bleiben Buchverluste oder Buchgewinne bei der Gewinnermittlung auBer Ansatz.8 20 Abs. 4
Z 1 ist anzuwenden.

In Kraft seit 15.08.2018 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


https://www.jusline.at/gesetz/umgrstg/paragraf/16
https://www.jusline.at/gesetz/umgrstg/paragraf/20
https://www.jusline.at/gesetz/umgrstg/paragraf/4
https://www.jusline.at/gesetz/umgrstg/paragraf/8
https://www.jusline.at/gesetz/umgrstg/paragraf/16
https://www.jusline.at/gesetz/umgrstg/paragraf/16
https://www.jusline.at/gesetz/umgrstg/paragraf/20
file:///

	Art. 6 § 33 UmgrStG Spaltende Körperschaft
	UmgrStG - Umgründungssteuergesetz


